
Allgemeine Verwaltungsvorschrift der Bundesregierung zur 
Änderung der StVO ,                                                   26.1.2017 
(S. 19/20 Ausschnitt: zu § 9 ) 
 

Änderungs-Empfehlung des Innen- und Verkehrsausschusses im 
Bundesrat,                                                                              28.2.2017 

 
Nach Randnummer 12 der Verwaltungsvorschrift „zu Zeichen 274 „Zulässige 
Höchstgeschwindigkeit“ wird folgende Randnummer eingefügt: 

 

„13.    XI. Innerhalb geschlossener Ortschaften ist die Geschwindigkeit im 
unmittelbaren Bereich von an Straßen gelegenen Kindergärten, - 
tagesstätten, -krippen, -horten, allgemeinbildenden Schulen, Förderschulen 
für geistig und körperlich behinderte Menschen, Alten- und Pflegeheimen 
oder Krankenhäusern in der Regel auf Tempo 30 km/h zu beschränken, 
soweit die Einrichtungen über einen direkten Zugang zur Straße verfügen 
oder im Nahbereich der Einrichtungen starker Ziel- und Quellverkehr mit all 
seinen kritischen Begleiterscheinungen (wie z B. Bring- und Abholverkehr mit 
vielfachem Ein- und Aussteigen, erhöhtem Parkraumsuchverkehr, häufige 
Fahrbahnquerungen durch Fußgänger, Pulkbildung von Radfahrern und 
Fußgängern) vorhanden ist. Dies gilt insbesondere auch auf klassifizierten 
Straßen (Bundes-, Landes- und Kreisstraßen) sowie auf weiteren 
Vorfahrtstraßen (Zeichen 306).  
 
Im Ausnahmefall kann auf die Absenkung der Geschwindigkeiten 
verzichtet werden, soweit etwaige negative Auswirkungen auf den ÖPNV 
(z.B. Taktfahrplan) oder eine drohende Verkehrsverlagerung auf die 
Wohnnebenstraßen zu befürchten ist. In die Gesamtabwägung sind dann die 
Größe der Einrichtung und Sicherheitsgewinne durch 
Sicherheitseinrichtungen und Querungshilfen (z.B. Fußgängerüberwege, 
Lichtzeichenanlagen, Sperrgitter) einzubeziehen. Die streckenbezogene 
Anordnung ist auf den unmittelbaren Bereich der Einrichtung und auf 
höchsten 300 m Länge zu begrenzen.  
 
Die beiden Fahrtrichtungen müssen dabei nicht gleich behandelt werden. Die 
Anordnungen sind (soweit Öffnungszeiten (einschließlich Nach- und 
Nebennutzungen) festgelegt wurden, auf diese zu beschränken. 

„13.  XI. Innerhalb geschlossener Ortschaften kann die Geschwindigkeit im 
unmittelbaren Bereich von an Straßen gelegenen Kindergärten, - tagesstätten, 
-krippen, -horten, allgemeinbildenden Schulen, Förderschulen für geistig oder 
körperlich behinderte Menschen, Alten- und Pflegeheimen oder 
Krankenhäusern auf 30 km/h beschränkt werden, soweit die Einrichtungen 
über einen direkten Zugang zur Straße verfügen oder im Nahbereich der 
Einrichtungen starker Ziel- und Quellverkehr mit all seinen kritischen 
Begleiterscheinungen (z. B. Bring- und Abholverkehr mit vielfachem Ein- und 
Aussteigen, erhöhter Parkraumsuchverkehr, häufige Fahrbahnquerungen 
durch Fußgänger, Pulkbildung von Radfahrern und Fußgängern) vorhanden 
ist. Dies gilt insbesondere auch auf klassifizierten Straßen (Bundes-, 
Landes- und Kreisstraßen) sowie auf weiteren Vorfahrtstraßen (Zeichen 
306).  
Eine Verkehrsverlagerung auf Wohnnebenstraßen ist unbedingt zu vermeiden.  
 
In die Gesamtabwägung sind etwaige negative Auswirkungen auf den ÖPNV 
(z.B. Taktfahrplan), die Größe der Einrichtung und Sicherheitsgewinne durch 
Sicherheitseinrichtungen und Querungshilfen (z. B. Fußgängerüberwege, 
Lichtzeichenanlagen, Sperrgitter) einzubeziehen. 
Die streckenbezogene Anordnung ist auf den unmittelbaren Bereich der 
Einrichtung und insgesamt auf höchstens 300 Meter Länge zu begrenzen.  
 

 
 
Die beiden Fahrtrichtungen müssen dabei nicht gleich behandelt werden. Die 
Anordnungen sind, soweit Öffnungszeiten (einschließlich Nach- und 
Nebennutzungen) festgelegt wurden, auf diese zu beschränken." 

  



Begründung  (S.163)     
 
Die neue Verwaltungsvorschrift zur Anordnung des Zeichens 274 vor 
bestimmten sozialen Einrichtungen steht im Zusammenhang mit der ersten 
Verordnung der Änderung der StVO (BR-Druck 332/16, 332/16 Beschluss)). 
Auf die dortige Begründung wird verwiesen. Sie setzt eine Entschließung des 
Bundesrates um, welche die Festlegung eines Regel- 
Ausnahmeverhältnisses zum Gegenstand hat. 

Begründung: 
 
Nach der vorliegenden Verwaltungsvorschrift gemäß BR-Drucksache 85/17 
soll die Anordnung von Tempo 30 im Nahbereich sozialer Einrichtungen 
insbesondere an klassifizierten Straßen (Bundes-, Landes- und Kreisstraßen) 
sowie auf weiteren Vorfahrtstraßen (Zeichen 306) künftig der Regelfall sein. 
Ausnahmen davon (Tempo 50) 
müssten eigens straßenverkehrsrechtlich begründet werden. 
Eine solche Umkehr des Regel-Ausnahme-Verhältnisses bei der 
Anordnung der zulässigen Höchstgeschwindigkeiten innerorts stellt eine 
unangemessene Verschärfung der Regelungen des Bundesrats-
Beschlusses gemäß BR-Drucksache 332/16 (Beschluss) zur Ersten 
Verordnung zur Änderung der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO-Novelle) sowie 
der im Rahmen der Länderanhörung im Jahre 2016 vom BMVI vorgelegten 
Versionen der Verwaltungsvorschrift (Vorlage und Zusammenfassung) dar 
und ist aus straßenverkehrsrechtlicher Sicht weder gerechtfertigt noch 
erforderlich. Entgegen den Ausführungen in der BR-Drucksache 85/17 unter 
Nummer 4 Buchstabe b auf Seite 163 wurde die Umkehr des Regel-
Ausnahme-Verhältnisses nicht vom Bundesrat beschlossen. 

 Im Gegenteil: Gemäß BR-Drucksache 332/16 (Beschluss) vom 15. Juni 2016 
(Seite 14) lässt die Änderung "§ 45 Absatz 9 Satz 1 unberührt. Mit der 
Änderung ist damit kein Automatismus verbunden, dass Tempo 30 vor solchen 
Einrichtungen stets anzuordnen ist. Es ist daher weiterhin eine 
Einzelfallprüfung erforderlich." 
 
Die somit nach wie vor durchzuführende Einzelfallprüfung ist auch 
zweckdienlich, um den besonderen örtlichen und verkehrlichen Verhältnissen 
im Nahbereich einer sozialen Einrichtung Rechnung tragen zu können. Durch 
eine Umkehrung des Regel-Ausnahme- 
Verhältnisses bestünde die Gefahr, dass die örtlichen und verkehrlichen 
Verhältnisse nicht ausreichend berücksichtigt werden. 
Durch den mit diesem Antrag unterbreiteten Änderungsvorschlag bliebe die 
Anordnung von Tempo 30 im Nahbereich sozialer Einrichtungen erheblich 
erleichtert. Eine aus straßenverkehrsrechtlicher Sicht bedenkliche Umkehr 
des Regel-Ausnahme-Verhältnisses 



bei den Anordnungsvoraussetzungen sollte jedoch keinen Eingang in die 
Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung (VwV-
StVO) finden. 

  
14.  (entfällt bei Annahme von Ziffer 13) 
In Artikel 1 Nummer 4 Buchstabe b sind in Randnummer 13 Satz 2 nach dem 
Wort "gilt" die Wörter ", soweit es sich um Straßen mit einstreifiger 
Verkehrsführung pro Richtung handelt," einzufügen. 
 
Begründung: 
Mit der Einfügung soll vermieden werden, dass 
Geschwindigkeitsbeschränkungen auch auf Straßen mit mehrspuriger 
Verkehrsführung pro Richtung regelhaft angeordnet werden. Nach 
allen bisherigen Erfahrungen müsste mit einer mangelnden Akzeptanz 
solcher Geschwindigkeitsbeschränkungen und deshalb mit 
kontraproduktiven Auswirkungen gerechnet werden. Im Regelfall sind an 
Straßen mit mehrspuriger Verkehrsführung umfangreiche andere technische 
Sicherungen, zum Beispiel Lichtzeichenanlagen oder 
Sperrgitter, vorhanden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


